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Der SV Traktor Priestewitz erhält die Möglichkeit, einen Sportkamera-
den für den ausgelobten Ehrenamtspreis der Gemeinde Priestewitz 

vorzuschlagen. Mit Arndt Geißler hat es einer mehr als verdient.

Lang, lang ist es her, als sich Arndt bei der damaligen Betriebssportgemeinschaft (BSG) Priestewitz als
Schüler zum Fußball spielen anmeldete. Es war das Jahr 1956. Eine fast vergessene Zeit, als sich der Fuß-
ballplatz noch auf dem Gelände der jetzigen Förderschule befand und die Fußballer sich im ehemali-
gen Gasthof umzogen, gleich neben der damals genutzten Kegelbahn. Und als der unvergessene Be-
cker, Hans die Fußbälle noch in seiner Wohnstube aufbewahrte. Eine Zeit, als die Vereinsmitglieder
noch kein eigenes gemeinsames zu Hause hatten. Und wo stehen wir heute? Ein allen Ansprüchen ge-
nügendes Sportlerheim, zwei Rasenfußballplätze, einer davon mit moderner Flutlichtanlage, ein funk-
tionierender Trainings- und Spielbetrieb. Es stimmt einfach. Diese Entwicklung hat Arndt Geißler in den
verschiedensten Funktionen entscheidend mit geprägt. Noch in seiner aktiven Zeit, als Torwart der 1.
Männer, übernahm er Verantwortung und wurde Kassierer der Sektion Fußball. Über die Funktion des
Stellvertreters des BSG-Leiters stellte er sich 1979 bis 1988 der Aufgabe als BSG-Leiter selbst. 

Danach arbeitete er ununterbrochen zuerst bis 1990 noch in der BSG-Leitung und dann bis per dato im Vorstand des SV
Traktor Priestewitz mit. Zusätzlich übernahm er von 1986 bis 1995 als Leiter die Geschicke der Abteilung Fußball in die
Hand, danach fungierte er als dessen Stellvertreter, wurde Nachwuchsleiter und ist aktuell deren Geschäftsführer. Die Auf-
gabe als Nachwuchsleiter stand nicht nur auf dem Papier. Bei der schwierigen Suche nach geeigneten Übungsleitern setz-
te er ein Zeichen und wurde neben seinen eigentlichen Aufgaben von 1989 bis 2005 zusätzlich noch Übungsleiter. Seit
2005 bis aktuell ist Arndt Geißler auch noch Mannschaftsleiter der 1.Fußball Männermannschaft, wo er sich um die tau-
send kleinen Dinge kümmern muss, die keiner sieht. Nicht vergessen darf man seine Funktion als Verantwortlicher der Alt-
Herren-Mannschaft, wo er seit 1983 bis jetzt nicht nur den Freizeitspielbetrieb zu organisieren hat. Auch die vielen geselli-
gen Abende und Ausflüge mussten erst einmal halbwegs schadfrei über die Runden gebracht werden. Nach der Wende war
er maßgeblich beim Zustande kommen einer anhaltenden Freundschaft zu den Alten Herren aus Coesfeld und Agathen-
burg - Dollern aus den alten Bundesländern beteiligt. Viele Fahrten dorthin bzw. Treffen bei uns organisierte Arndt. Diese
gemeinsamen Erlebnisse mit Ehepartnern werden allen Beteiligten ewig in Erinnerung bleiben. Aber nicht nur in seinen vie-
len Verantwortungsbereichen stand und steht Arndt Geißler seinen Mann. Auch bei den Arbeitseinsätzen, die der Verein
durchführte, ging er Anderen immer motivierend in Arbeitssachen voran. 
Egal ob beim Bau und den folgenden Aus- und Umbauten des Sportlerheimes, bei der Errichtung der zwei Flutlichtanlagen oder
bei Ausbesserungen des Rasens, Arndt war immer dabei. Muss für das Wochenende der Sportplatz abgekreidet werden, fin-
det man ihn freitags bei dieser Arbeit. Und wenn im Sommer der Rasen unter der Sonne leidet und sich keiner zum Sprengen
findet, ist Arndt auch hier zur Stelle. Diese Tätigkeiten ließen sich noch beliebig fortsetzen. 
Zusätzlich zu seinem Engagement beim Sportverein ist Arndt Geißler Mitglied im Gemeinderat, wo er auch vehement die In-
teressen der Einwohner seines Heimatortes Lenz vertritt. Für sein ehrenamtliches Auftreten  wurde er schon mehrfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit der Ehrennadel des Landessportbundes  Sachsen in Gold. Wir können nur hoffen, dass dieses un-
ermüdliche Engagement, seine Bereitschaft weiterhin ehrenamtlich zum Wohle der Allgemeinheit da zu sein, anhält und
wünschen ihm vor allem Gesundheit und alles Gute.

Noppes
Vorsitzender SV Traktor Priestewitz
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PRIESTEWITZ 

Nächste Polizeisprechstunde

Die nächste Sprechstunde des Bürgerpolizisten findet am
Dienstag, dem 25. März von 15 bis 17 Uhr in der
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudauer Straße 1,
Versammlungsraum 1. OG statt.
Der für die Gemeinde Priestewitz zuständige Bürgerpoli-
zist steht den Bürgerinnen und Bürgern an diesem Termin
mit Rat zur Verfügung. Es können Fragen gestellt und
Probleme angesprochen werden.

Broschüre „Leben, Wohnen und Arbeiten
in der Gemeinde Priestewitz“

Die Gemeinde Priestewitz plant erstmalig die Herausgabe der
Broschüre „Leben, Wohnen und Arbeiten in der Gemeinde
Priestewitz“.

Sie soll einen Gesamtüberblick über die Gemeinde mit ihren
Ortsteilen bieten und Orientierungshilfe für die Belange der
Einwohner und Gäste sein.

Mit der Umsetzung dieser Aufgabe wurde die Firma „media-
print - infoverlag gmbh“ beauftragt.
Herr Steffen Kaboth, Mitarbeiter dieser Firma, wird sich
deshalb in nächster Zeit mit ortsansässigen Firmen,
Gewerbetreibenden u.a. in Verbindung setzen.
Ich möchte diese herzlich bitten, mit einer Annoncenschaltung
das Vorhaben zu unterstützen.
Nutzen sie diese Möglichkeit, Ihr Unternehmen vorzustellen.

Vielen Dank.

Susann Frentzen, Bürgermeisterin

Information der Gemeindekasse zum 
neuen Formular SEPA-Lastschrifteinzug

Die Gemeindeverwaltung Priestewitz hat ihren Zahlungsverkehr
auf das SEPA-Verfahren umgestellt. 
Damit hat sich auch die Rechtslage für neu zu beauftragende
Lastschrifteinzüge geändert. Die Gemeinde Priestewitz kann mit
dem Einzug der Steuern und Gebühren nur noch über das For-
mular zum SEPA-Lastschrifteinzug beauftragt werden, welches
Sie in der Gemeindekasse erhalten. Das Formular finden Sie
ebenfalls auf der Internetseite der Gemeinde Priestewitz
(www.priestewitz.de) unter Bürgerservice, Dokumente. 
Reichen Sie das ausgefüllte Formular bitte im Original in der Ge-
meindeverwaltung ein. Die Übermittlung per Fax oder E-Mail ist
nicht mehr zulässig.

Für die bestehenden Lastschriftaufträge ändert sich nichts.

Blawitzki, Kämmerin

Wasserzähler werden gewechselt!

Die Wasserversorgung Riesa/ Großenhain GmbH wird ab dem
10.03.2014 in den Ortsteilen Priestewitz und Strießen der Ge-
meinde Priestewitz mit dem turnusmäßigen Wechseln der Wasser-
zähler beginnen und ab April in den anderen Ortsteilen fortführen. 
Diese Maßnahme basiert auf dem Gesetz über das Mess- und Eich-
wesen (Eichgesetz) und wird deshalb alle sechs Jahre durchgeführt.
Die Grundstückseigentümer werden gebeten, den Mitarbeitern
der Wasserversorgung den Zutritt zu den Grundstücken bezie-
hungsweise Häusern zu gewähren.
Die Mitarbeiter der WRG legitimieren sich durch Firmenausweise.
Das Wechseln der Wasserzähler ist kostenlos!

Ihre Wasserversorgung 
Riesa/ Großenhain GmbH

Veröffentlichung der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz zum „Tag des offenen
Denkmals“ am 14. September 2014

Denkmale jetzt zum Tag des offenen Denkmals 2014 
anmelden 

Der diesjährige Denkmaltag wird sich mit dem Motto „Farbe“ ei-
nem wahren Universalthema widmen. Die farbliche Gestaltung
von Bau-, Kunst- und Bodendenkmalen sowie Gärten und Parks ist
seit jeher ein wesentlicher Aspekt für ihre Erschaffer gewesen. Far-
ben prägen unsere Wahrnehmung von Objekten entscheidend.
Sie haben einen hohen Symbolwert, schützen die Oberflächen und
wirken bis in unser Innerstes. Deshalb ist der zielgerichtete Um-
gang mit ihnen wichtig für alle Denkmalpfleger, Restauratoren,
Denkmalbesitzer, Archäologen und Handwerker. Die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz stellt für die Werbung vor Ort kostenfrei
Plakate und weitere Materialien zur Verfügung. Der Tag des offe-
nen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage
Days unter der Schirmherrschaft des Europarats. Mit ihm werden
einmal im Jahr selten oder nie zugängliche Kulturdenkmale einem
breiten Publikum geöffnet. 2013 öffneten 7.500 Denkmale ihre
Türen für rund 4 Millionen Besucher. Eigentümer von historischen
Bauten können ab sofort ihre Objekte zum Tag des offenen Denk-
mals am 14. September anmelden. Bei Interesse bitte bis zum 26.
Mai 2014 in der Gemeindeverwaltung Priestewitz bei Frau Broszio,
Zimmer 104 melden. Die Anmeldung zum Tag des offenen Denk-
mals erfolgt über das Internet unter der Verwendung der Teilneh-
mernummer der Gemeinde Priestewitz. Weitere Informationen
und die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet unter
www.tag-des-offenen-denkmals.de.

Termin Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung 2014 findet voraus-
sichtlich am Mittwoch, 26.03.2014, 19.00 Uhr in der
Gemeindeverwaltung Priestewitz statt.

Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungen in den
Schaukästen. 

Frentzen, Bürgermeisterin
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Beschluss-Nr. 01/14
Zustimmung zur Ergänzung des Tagesordnungspunktes 3 
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 02/14
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 03/14
Bestätigung der Niederschrift vom 11.12.2013
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 04/14
Bestätigung der Niederschrift vom 27.11.2013
Abstimmung: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltungen: 3

Beschluss-Nr. 05/14
Zustimmung zur Wahl von Kamerad Maik Grauer zum 2. stell-
vertretenden Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Zottewitz und Stütz-
punktleiter Blattersleben 
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 06/14
Wahl von Frau Manuela Gajewi zur Vorsitzenden des Gemein-
dewahlausschusses für die Kommunalwahl am 25.05.2014
Wahlergebnis: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 07/14
Wahl von Frau Kerstin Blawitzki zur stellvertretenden Vorsit-
zenden des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl
am 25.05.2014.
Wahlergebnis: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 08/14
Wahl von Frau Margitta Noppes zur 1. Beisitzerin des Gemein-
dewahlausschusses für die Kommunalwahl am 25.05.2014
Wahlergebnis: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 09/14
Wahl von Frau Katrin Forberger zur stellvertretenden 1. Beisit-
zerin des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl
am 25.05.2014
Wahlergebnis: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 10/14
Wahl von Frau Kristin Broszio zur 2. Beisitzerin des Gemeinde-
wahlausschusses für die Kommunalwahl am 25.05.2014
Wahlergebnis: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 11/14
Wahl von Herrn Eckhardt Teifke zum stellvertretenden 2. Bei-
sitzer des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl
am 25.05.2014
Wahlergebnis: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0 

Beschluss-Nr. 12/14
Zustimmung zum Abschluss eines Honorarvertrages mit
dem Planungsbüro Grundplan GmbH für die Maßnahme
„Ersatzneubau Turnmehrzweckhalle an der Grundschule
Priestewitz“ 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß 
§ 20 Abs. 1 SächsGemO:   1

Beschlüsse des Gemeinderates
vom 29.01.2014

Beschluss-Nr. 13/14
Zustimmung zum Abschluss eines Honorarvertrages für die
Elektroplanung mit dem Ing.-Büro Franz Stadelhofer für die
Maßnahme „Ersatzneubau Turnmehrzweckhalle an der Grund-
schule Priestewitz“ 
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 14/14
Zustimmung zum Abschluss eines Honorarvertrages für die Hei-
zungs-Sanitärplanung mit dem Ingenieurbüro Volker Meisel für
die Maßnahme „Ersatzneubau Turnmehrzweckhalle an der
Grundschule Priestewitz“ 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß 
§ 20 Abs. 1 SächsGemO:   1

Beschluss-Nr. 15/14
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorha-
ben -  Erweiterung und Modernisierung eines Einfamilienhau-
ses und Neubau eines Doppelcarports - Flurstück-Nr. 164/2 der
Gemarkung Zottewitz 
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 16/14
Zustimmung zu einem Stundungsantrag
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 17/14
Beschluss zur Vermietung der kommunalen Wohnung Gro-
ßenhainer Straße 23, EG rechts, ab 01.03.2014 
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 18/14
Beschluss zur Vermietung der kommunalen Wohnung Seußlit-
zer Straße 13 ab  01.03.2014 
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 19/14
Beschluss zur Vermietung der kommunalen Wohnung Lauba-
cher Straße 41., 1. OG links ab 01.03.2014 
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Öffnungszeiten Gemeinde
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1   
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Meldeamt · Telefon 03522/5114-16
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: geschlossen

Öffnungszeiten Gemeindebücherei 
Dorfgemeinschaftshaus Zottewitz, Seußlitzer Straße 13
jeden 2. Donnerstag im Monat 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
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Beschluss-Nr. 20/14
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 21/14
Bestätigung der Niederschrift vom 29.01.2014
Abstimmung: Ja: 8 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Beschluss-Nr. 22/14
Beschluss zur Vergabe der Leistung - Abbruch des Gebäudes
„Alte Schule Lenz“, Grundstück Dresdner Str. 16, OT Lenz - an
Bothur GmbH & Co.KG, Großenhain 
Abstimmung: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 23/14
Beitrittsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „So-
larpark Priestewitz-Gleisdreieck“ (s. öffentliche Bekanntmachung)
Abstimmung: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 24/14
Abwägungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes
„Kaßberg“ (s. öffentliche Bekanntmachung)
Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 25/14
Satzungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes „Kaß-
berg“ (s. öffentliche Bekanntmachung)
Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 26/14
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorha-
ben - Ersatzneubau Hort, Turnmehrzweckhalle und Fassaden-
sanierung Grundschule Priestewitz, TO 1 – Ersatzneubau Turn-
mehrzweckhalle an Grundschule Priestewitz, OT Lenz  -
Flurstück-Nr. 220/2 Gemarkung Lenz 
Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 27/14
Rückholung einer Entscheidung zu einer einzelnen Personalan-
gelegenheit aus dem Aufgabenbereich des Hauptausschusses in
die Zuständigkeit des Gemeinderates 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 28/14
Personalbeschluss
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschlüsse des Gemeinderates
vom 19.02.2014

Liebe Seniorinnen und Senioren
Wir laden Euch recht herzlich ein:

03.03.2014 – Auf zum Lumpenball mit 
Weinverkostung – Frau Raum Seniorenfasching im 

Gemeinschaftsraum Böhla Bahnhof

Vorschau: 
04.04.2014 – Operette „Gasparone“ in Dresden

08.05.2014 – Seniorennachmittag mit der 
Baumschule Winkler

Seniorenverein Baßlitz e.V.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Solarpark Priestewitz - Gleisdreieck“

Der Gemeinderat der Gemeinde Priestewitz hat in seiner Sitzung
am 19.02.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss-Nr. 23/14 
(Beitrittsbeschluss)

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Priestewitz beschließt den
Maßgaben aus dem Genehmigungsbescheid des Landrats-
amtes Meißen vom 07.10.2013 (Az.: 621.43/13/Priestewitz-
3) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Pries-
tewitz-Gleisdreieck“ beizutreten und die Auflagen zu erfüllen.

2. Die Erfüllung der Auflagen ist der Genehmigungsbehörde
nachzuweisen.

3. Die Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes „Solarpark Priestewitz-Gleisdreieck“ ist ortsüblich be-
kannt zu machen. 

Abstimmung:
Von 16 Gemeinderäten und  Bürgermeisterin sind 9
+ 1 anwesend.
Ja-Stimmen:  9 Gegenstimmen:  0 Stimmenthaltungen: 1
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:  0

Priestewitz, 20.02.2014
Frentzen, Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Genehmigung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Solarpark Priestewitz-Gleisdreieck“ der
Gemeinde Priestewitz 

Mit Bescheid vom 07.10.2013 (Az.: 621.43/13/Priestewitz-3)
hat das Landratsamt Meißen den vom Gemeinderat Prieste-
witz am 26.06.2013 als Satzung beschlossenen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Solarpark Priestewitz-Gleisdreieck“
in der Planfassung vom 26.06.2013, für das Gebiet im Be-
reich des Gleisdreiecks der Bahnlinien Dresden-Friedrichstadt 
- Elsterwerda und dem Abzweig Leckwitz - Kottewitz, die
Grundstücke Flur Nr. 150/1, 157/1, 160/5, 160/8, 163/20 und
163/29 sowie Teilflächen der Grundstücke Flur Nr. 149/5, 156
und 161, jeweils Gemarkung Priestewitz umfassend, unter
folgenden Auflagen gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) genehmigt. 
Auflagen:
- Nachweis des Anschlusses der Baugrundstücke an das

öffentliche Straßennetz. 
- Nachweis, dass in max. 300 m Entfernung eine Löschwasser-

menge von min. 30 m³ vorhanden ist und die Zufahrt für
eine Achslast von 10 t ausgelegt ist. 

Nachdem die Auflagen zwischenzeitlich erfüllt sind, wird die
Genehmigung hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan
„Solarpark Priestewitz-Gleisdreieck“ in Kraft. 
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Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Solarpark Priestewitz-Gleisdreieck“ mit der Begründung so-
wie die zusammenfassender Erklärung über die Art und
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüf-
ten, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde, in der Gemeindeverwaltung Pries-
tewitz, Staudaer Straße 1, 01561 Priestewitz, Zimmer 106,
während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt
Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1
BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung oder
den Mangel begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Priestewitz, 20.02.2014
Frentzen, Bürgermeisterin

zur Aufhebung des Bebauungsplanes
„Kaßberg“

Der Gemeinderat der Gemeinde Priestewitz hat in seiner Sitzung
am 19.02.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss-Nr. 24/14
(Abwägungsbeschluss)

1. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung und Beteiligung
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
zum Entwurf der Satzung über die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes „Kaßberg“ in der Zeit vom 18.06.2013 bis
19.07.2013 eingegangenen Stellungnahmen der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden behan-
delt und abgewogen (siehe Einzelabwägung).

2. Das Ergebnis ist den Betroffenen mitzuteilen. 
3. Von der Öffentlichkeit gingen während der öffentlichen

Auslegung keine Stellungnahmen ein. 
4. Da die vorgenommen redaktionellen Änderungen die

Grundzüge der Planung nicht berühren, ist keine erneute
öffentliche Auslegung erforderlich.

Abstimmung:
Von 16 Gemeinderäten und  Bürgermeisterin sind 9 +
1  anwesend.
Ja-Stimmen: 10 Gegenstimmen:  0 Stimmenthaltungen:  0  
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:  0

Priestewitz, 20.02.2014
Frentzen, Bürgermeisterin

zur Aufhebung des Bebauungsplanes
„Kaßberg““

Der Gemeinderat der Gemeinde Priestewitz hat in seiner Sitzung
am 19.02.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss-Nr. 25/14
(Satzungsbeschluss)

1. Die Satzung über Aufhebung des Bebauungsplanes „Kaß-
berg“, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil in
der Fassung vom 25.09.2013, wird als Satzung beschlossen.
Die Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom
25.09.2013, wird als Bestandteil der Satzung gebilligt.

2. Der Beschluss der Satzung über die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes „Kaßberg“ ist ortsüblich
bekannt zu machen.

Abstimmung:
Von 16 Gemeinderäten und  Bürgermeisterin sind 9 +
1  anwesend.
Ja-Stimmen: 10 Gegenstimmen:  0 Stimmenthaltungen:  0  
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:  0

Priestewitz, 20.02.2014
Frentzen, Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
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Jahresrückblick 2013

Statistische Angaben laut Einwohnermeldeamt Priestewitz
Wohnbevölkerung der Gemeinde Priestewitz Stand per
31.12.2013

Ortsteile: 

Geburten 2013: 41
Sterbefälle 2013: 24 

Bevölkerungsentwicklung der letzten vier Jahre laut sta-
tistischen Landesamt:
per 31.12.2010 = 3.404
per 31.12.2011 = 3.291
per 31.12.2012 = 3.296

Geburtenentwicklung seit 2008 in der Gemeinde Priestewitz:
2008: 25 2011: 33
2009: 28 2012: 35
2010: 34 2013: 41

Gewerbe
Einzel- und Gewerbeunternehmen per 31.12.2013 Gesamt: 230
Anmeldungen 2013: 29
Abmeldungen 2013: 14
Ummeldungen 2013: 4

Grundschule Lenz, Schuljahr 2013/2014 (per 01.09.2013)
Schülerinnen und Schüler insgesamt:
2x 1. Klasse 31 Kinder
2x 2. Klasse 32 Kinder
2x 3. Klasse 36 Kinder
2x 4. Klasse 32 Kinder

Ortsteil Männlich Weiblich Gesamt

Altleis 42 40 82
Baselitz 61 42 103
Baßlitz 68 65 133
Blattersleben 71 76 147
Böhla 44 39 83
Böhla Bhf. 50 59 109
Döschütz 30 27 57
Gävernitz 82 63 145
Geißlitz 98 89 187
Kmehlen 126 125 251
Kottewitz 19 17 36
Laubach 47 45 92
Lenz 171 164 335
Medessen 72 57 129
Nauleis 48 42 90
Piskowitz 13 10 23
Porschütz 51 47 98
Priestewitz 288 272 560
Stauda 47 48 95
Strießen 148 144 292
Wantewitz 15 18 33
Zottewitz 87 81 168

Gesamt 1678 1570 3248

laden auch in diesem Jahr alle Bürgerrinnen und Bürger,
und ganz besonders unsere Jüngsten,

am 29. März 2014 
um 19:00 Uhr

zu unserem 8. Lampion- und Fackelumzug  durch 
unseren Ort, einem gemütlichen  Abend am Lagerfeuer

mit Knüppelkuchenbacken und Gesang, zum Reden 
und den Winter zu vertreiben ein

Abmarsch 19:00 Uhr, Brunnenstraße 3 
(Feuerwehrgerätehaus)

Lagerfeuer Ende Wiesenweg 
(Gelände Kläranlage)

Breschke Reiche
Leiterin Kinderhaus Wehrleiter

Kinderbekleidungs – und Spielzeugbasar in
Priestewitz OT Böhla - Bahnhof

Inzwischen schon zur guten Tradition geworden, ist der all-
jährlich zweimal stattfindende  Kleiderbasar des Vereins „Lus-
tiger Tausendfüßler“. Der diesjährige Frühjahrsbasar findet auf
Grund der großen Nachfrage wieder an zwei Tagen statt.
Am Freitag dem 21.03.2014 in der Zeit von 8.00 Uhr bis
18.00 Uhr und am Sonnabend dem 22.03.2014 in der Zeit von
9.00 Uhr bis 14.00Uhr. Wir freuen uns sehr, dass uns die
Gemeinde Priestewitz wieder unterstützt, indem sie uns den
Saal im Haus der Freiwilligen Feuerwehr in Böhla-Bahnhof;
Poststraße 11a der für die Durchführung unseres Trödelmark-
tes zur Verfügung stellt. 

Angeboten wird vor allem gut erhaltene Kinderkleidung für
den Sommer  in den Größen 50 – 164, wie immer ordentlich
sortiert! Außerdem  Spielzeug für drinnen und draußen, und
Babyzubehör in großer Auswahl!  Kommen sie stöbern und
machen sie Ihr Schnäppchen! Die Organisatoren freuen
sich auf Ihren Besuch! Ansprechpartner ist Frau Dörschel
unter Telefon 035249/79759!

und die Ortsfeuerwehr 
PriestewitzDas Kinderhaus „Villa Kunterbunt“
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Hinweis zur Veröffentlichung der Alters-
und Ehejubiläen im Amtsblatt 

Im März 2014 erfolgt die Veröffentlichung der Alters- und
Ehejubiläen für den Monat März bis einschließlich 14. April
2014. In den nachfolgenden Amtsblättern werden die Jubiläen
jeweils vom 15. des Erscheinungsmonates des Amtsblattes bis
14. des Folgemonats veröffentlicht. 

Gegen diese Veröffentlichung der Daten kann Widerspruch bei
der Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, 01561
Priestewitz schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. 

Redaktion Amtsblatt

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM GEBURTSTAG!

Ruth Naumann 1.3. zum 78. Priestewitz
Werner Morgenstern 2.3. zum 74. Porschütz
Lieselotte Raschke 2.3. zum 79. Baselitz
Rita Beutke 3.3. zum 72. Priestewitz
Käthe Rühle 3.3. zum 74. Kmehlen
Siegfried Kümmel 5.3. zum 81. Priestewitz 
Christa Ruttloff 5.3. zum 78. Lenz
Helga Zieger 5.3. zum 77. Kmehlen
Hedwig Kirst 6.3. zum 86.  Porschütz
Ursula Seidel 6.3. zum 84.  Zottewitz
Gertrud Lorenz 7.3. zum 87. Wantewitz
Manfred Franz 9.3. zum 74. Böhla Bahnhof
Erhart Rothe 9.3. zum 94. Baßlitz
Walter Paternoga 10.3. zum 73. Döschütz
Hildegard Richter 10.3. zum 94.  Wantewitz
Klaus Wunderlich 10.3. zum 74. Priestewitz
Roswitha Böhme 11.3. zum 71. Nauleis
Otfried Auerswald 12.3. zum 80. Laubach
Ursula Böttger 12.3. zum 85. Nauleis
Lina Noppes 12.3. zum 93. Strießen
Tankred Ahlswede 13.3. zum 76. Priestewitz
Heinz Schemmel 13.3. zum 81. Priestewitz
Gottfried Zscheile 13.3. zum 78. Stauda
Martin Sang 15.3. zum 78. Altleis
Johannes Schäfer 15.3. zum 86. Strießen
Wolfgang Woizan 15.3. zum 76. Priestewitz
Manfred Kranke 16.3. zum 84. Baßlitz
Gisela Morgenstern 17.3. zum 73. Porschütz
Erika Matschke 18.3. zum 73. Lenz
Regina Quellmelz 20.3. zum 74. Medessen
Gerhard Mann 22.3. zum 84. Zottewitz
Rose-M. Sand.-Woizan 22.3. zum 76. Priestewitz
Ilse Schneider 22.3. zum 76. Stauda
Armin Ibisch 23.3. zum 76. Strießen
Christa Littmann 23.3. zum 77. Böhla Bahnhof
Christa Dierchen 24.3. zum 81. Blattersleben
Ursula Werner 24.3. zum 79. Medessen

Siegfried Engelmann 25.3. zum 73. Priestewitz
Annelies Muschter 25.3. zum 75. Strießen
Werner Rücker 26.3. zum 83. Lenz
Helmut Sachse 27.3. zum 79. Porschütz
Walter Zehrer 27.3. zum 88. Medessen 
Hannelore Auerswald 28.3. zum 80. Laubach
Herta Richter 28.3. zum 87. Kmehlen
Bärbel Rößler 28.3. zum 73. Stauda
Marie-Luise Hirsch 29.3. zum 75. Strießen
Adelheid Knüppel 29.3. zum 71. Zottewitz
Werner Rother 30.3. zum 77. Kmehlen
Roland Dingfelder 31.3. zum 74. Medessen
Eckhard Jäpel 31.3. zum 72. Wantewitz
Ingeborg Kobelt 31.3. zum 90. Laubach
Maria Lück 31.3. zum 73. Böhla Bahnhof
Hannelore Weser 31.3. zum 78. Priestewitz 
Renate Hoyer 2.4. zum 72. Kmehlen
Rolf Morgenstern 3.4. zum 75. Kmehlen
Anneliese ater 3.4. zum 86. Strießen
Gerda Fischer 6.4. zum 85. Döschütz
Gertrud Lange 6.4. zum 78. Strießen
Werner Böhme 7.4. zum 70. Gävernitz
Horst Rau 8.4. zum 78. Geißlitz
Günter Breschke 9.4. zum 76. Baselitz
Irene Hänschen 9.4. zum 82. Nauleis
Günter Matthes 12.4. zum 82.  Böhla
Gerda Vogelgesang 13.4. zum 96.  Kmehlen

Herzlichen Glückwunsch!

Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, die in den nächsten
Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und Gesundheit wünschen:
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Lesenacht in der Grundschule Lenz 
Am 31.01.2014 gab es einen langersehnten Höhepunkt - die Lesenacht. Ab 18.00Uhr wuselte es nur 
so in unserer Schule. Die Eltern brachten uns Kinder mit Sack und Pack in die Schule. Wir gingen in 
unsere Klassenzimmer, haben die Luftmatratzen aufgeblasen und uns auf die Nacht vorbereitet. 
Aber soweit war es lange noch nicht..... 
Wir haben uns alle in der Aula versammelt. Die 3.Klasse hatte in der Projektwoche das  
Märchen "Die goldene Gans" einstudiert, die Kostüme und Kulissen gebastelt und es uns dann 
vorgeführt. Wir waren begeistert, was die 3. Klasse dort für uns gezaubert hat. Am Ende gab es 
noch eine Überraschung. Frau Kirchhoff war das Schneewittchen und rief ihre 7 Zwerge in die 
Aula. Wir haben sehr gelacht, als die Lehrer im Zwergenkostüm hereinkamen und das Lied "Ein 
Zwerg" auf die Melodie von "Go West" von den Pet Shop Boys gesungen haben. Das hat uns so gut 
gefallen, dass wir nach einer Zugabe gerufen haben und diese auch bekamen. 
Danach sind die Klassen in ihre Zimmer gegangen, haben Märchen und Geschichten gelesen, haben 
eine Nachtwanderung gemacht oder wie wir, die 4. Klassen, noch mal schnell nach China und Japan 
gereist. Es war Chinesisches Neues Jahr. Wir haben über den Chinesischen Kalender gelernt und 
herausgefunden, dass wir das Jahr des Pferdes haben, Origami und Tangram gemacht und ein 
"Restaurant" besucht. Wir haben festgestellt, wie schwer es ist, mit Stäbchen zu essen. 
Nach einer kurzen Nacht haben wir uns dann zu einem leckeren Frühstück getroffen. Die fleißigen 
Helfer haben das schon sehr früh vorbereitet. Gegen 8.00Uhr haben uns dann unsere Eltern 
wieder abgeholt. 
Niclas, Klasse 4a, GS Lenz 

Fotos von Frau Tillig zur Verfügung gestellt  

 

  
  

Aufführung: „Die Goldene Gans“ der 3.Klassen   Frühstück nach einer langen Nacht 
 

Danke an alle Lehrer, Schüler, fleißigen Helfer, dem Förderverein und einem anonymen 

Spender! 
 

Mehr Informationen und Eindrücke zur Märchenprojektwoche und zur Lesenacht gibt es in der 

Sonderausgabe der Online –Schülerzeitung! 
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Schließung der Anlagen 
im Jahr 2014

Aus betrieblichen Gründen sind die Wertstoffhöfe in Gröbern
und auf unseren Umladestationen in Groptitz, Freital-Saugrund
und Kleincotta an folgenden Tagen im Jahr 2014 geschlossen
bzw. verkürzt geöffnet:

15. Februar 2014, 
5. März 2014 (ab 13.00 Uhr), 

15. März 2014 und 
21. Juni 2014.

Das gilt auch für das Weißeritz Humuswerk in Freital. Nicht
davon betroffen sind die im Auftrag des Verbandes betriebe-
nen Wertstoffhöfe in Dippoldiswalde, Großenhain, Meißen,
Neustadt und Weinböhla sowie in Altenberg (nur April bis
Oktober).

Service-Telefon für die Bürger: 
0351/4040450

Märchenhaftes in der Grundschule

Für die letzte Januarwoche hatten sich die Lehrer der Grund-
schule etwas Besonderes ausgedacht: Wir veranstalteten eine
Märchenwoche. Die ersten und zweiten Klassen lernten ge-
meinsam an verschiedenen Stationen. 

Am Donnerstag fuhren diese 4 Klassen ins Kino, um sich ei-
nen alten Märchenfilm vom gestiefelten Kater anzusehen. An-
schließend besuchten die Kinder der zweiten Klasse noch das
Museum in Großenhain.

Unsere „Großen“ aus der dritten und vierten Klasse beschäf-
tigten sich mit Märchen aus verschiedenen Ländern und
lauschten sogar in der Yenidze Dresden der Märchenerzähle-
rin. Am Freitag gab es einige kleine Aufführungen verschiede-
ner Märchen in unserer Aula. Abends kamen die Kinder und
ihre Lehrerinnen erneut in die Schule, denn die Lesenacht bil-
dete den Abschluss der Projektwoche. Das Märchen von der
goldenen Gans wurde von den Drittklässlern aufgeführt. Sie-
ben Zwerge und Schneewittchen waren auch zu Besuch. 
Ein leckeres Frühstück sorgte am Samstagmorgen für den nö-
tigen Schwung. Es wurde von fleißigen Muttis vorbereitet. Un-
terstützung gab es auch vom Schulförderverein. 

Dafür allen ein herzliches Dankeschön.

H.Pohl
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Jagdgenossenschaft Kmehlen
Einladung

Am Donnerstag, dem 27. März 2014, findet um 19.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Kmehlen eine Versammlung der
Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Kmehlen statt.

Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstandes zum Geschäftsjahr
2. Kassenbericht
3. Kassenprüfungsbericht
4. Entlastung des Jagdvorstandes
5. Beschlussfassung: Änderung der Satzung der 

Jagdgenossenschaft
6. Beschlussfassung: Änderung des Jagdpachtvertrages
7. Erteilung einer Jagderlaubnis
8. Aussprache und Anfragen
9. Auszahlung des Reinerlöses der Jagdnutzung 

("Jagdpacht") an dieJagdgenossen

Die Jagdgenossen sind dazu herzlich eingeladen.

Die Auszahlung der Jagdpacht erfolgt entsprechend der
Größe der zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehören-
den Grundflächen des jeweiligen Eigentümers. Als Nach-
weis ist vom Jagdgenossen oder von einem von ihm Be-
vollmächtigten ein gültiger Eigentumsnachweis über die
Jagdfläche beim Jagdvorsteher vorzuweisen.

Als zweiter Auszahlungstermin für die Jagdpacht wird be-
nannt: 

Sonnabend, 12. April 2014, 9.00 - 11.00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Kmehlen

Christian Kunze
Jagdvorsteher 

Kirchliche Veranstaltungen
März 2014

Gottesdienste Lenz - Wantewitz
2.3. 8.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
9.3. 8.30 Uhr Gottesdienst in Lenz
16.3. 8.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
23.3. 8.30 Uhr Gottesdienst in Lenz
30.3. 8.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz

Frauendienst
18.3. 14.30 Uhr in Lenz
20.3.14.30 Uhr in Wantewitz

Gemeindeabend
20.3.20.00 Uhrin Lenz 

Gottesdienste  Skassa – Strießen
2.3. 10.30 Uhr Lektorengottesdienst in Skassa
7.3. 19.00 Uhr Weltgebetstag in Strießen
9.3. 9.00 Uhr Gottesdienst in Strießen
16.3. 10.30 Uhr OASE-Gottesdienst in Skassa
23.3. 9.00 Uhr Gottesdienst in Strießen
30.3.   10.30 Uhr Gottesdienst in Skassa

Bibelwoche
1.- 4.4., 19.30 Uhr im Gemeinderaum in Strießen

Altersfreude
4.3. 14.00 Uhr Strießen

Gottesdienste Diesbar - Seußlitz
2.03. 9.00 Uhr Lektorengottesdienst in Seußlitz
9.03. 10.30 Uhr Gottesdienst in Merschwitz
16.03. 9.00 Uhr Gottesdienst in Seußlitz
23.03. 10.30 Uhr Gottesdienst in Merschwitz
30.03.   9.00 Uhr Gottesdienst in Seußlitz

Hauskreis
12.und 26. März 19.30 Uhr im Pfarrhaus Merschwitz

Frauendienst
25. März 14.00 Uhr in der Seniorenresidenz Merschwitz

Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

fachgeprüft mit Erfahrung

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht 035249-71352

im Preis günstig – im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de

Wohnung in Kmehlen 
zu vermieten ab 1.6.2014

3-Zimmer, Küche, Bad, total renoviert u. wärme-
isoliert, ruhige Lage, 77 m2 Wohnfläche, zusätzliche
Bodenbenutzung,  Zentralheizung, große Garage
(8,7 x 3,4 m), Gartenbenutzung, monatliche Kaltmie-
te 325 €, abzurechnende Nebenkosten ca. 160 €,
Garage 35 €, 2 Monatsmieten Kaution (650 €).
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Sportveranstaltungen im März:
Fußball – SV Traktor Priestewitz

Samstag, 8.3., 14:00 Uhr
Priestewitz 2. - SV Grün-Weiß Ebersbach

Sonntag, 9.3., 15:00 Uhr
Stahl Riesa 2. - Priestewitz

Sonntag, 9.3., 9:00 Uhr | D-Junioren
Meißner SV 08 - SpG Mersch./Nü./Priestew.

Sonntag, 9.3., 9:30 Uhr | E-Junioren
SpG Mersch./Nü./Priestew. - 1. FC Coswig 2011
in Nünchritz

Samstag, 15.3., 15:00 Uhr
Priestewitz - FV Gröditz 1911

Samstag, 15.3., 13:00 Uhr
Priestewitz 2. - TSV Garsebach 2.

Samstag, 15.3., 11:00 Uhr | B-Junioren
SpG Priestew./Röderau-Bob. - SpG SC/Stahl Riesa

Samstag, 15.3., 10:00 Uhr | F-Junioren
Priestewitz - SV Traktor Kalkreuth

Sonntag, 16.3., 10:00 Uhr | E-Junioren
ESV Lok Wülknitz - SpG Mersch./Nü./Priestew.

Sonntag, 16.3., 10:30 Uhr | D-Junioren
SpG Merschw./Nü../Priestew. - SC Riesa 2.
in Nünchritz

Samstag, 22.3., 15:00 Uhr
Priestewitz - SV Strehla (Pokal-Halbfinale)

Samstag, 22.3., 11:00 Uhr | B-Junioren
SpG Priestew./Röderau-Bob. - FC Schradenland

Samstag, 22.3., 11:00 Uhr | C-Junioren
SV 47 Stauchitz - SpG Prieste./Nü./Merschw.

Samstag, 22.3., 10:00 Uhr | F-Junioren
Priestewitz - SV Grün-Weiß Ebersbach

Sonntag, 23.3., 9:30 Uhr | E-Junioren
SpG Mersch./Nü../Priestew. - SG Canitz
in Nünchritz

Samstag, 29.3., 15:00 Uhr
SV Strehla - Priestewitz

Samstag, 29.3., 15:00 Uhr
Weistropper SV - Priestewitz 2.

Samstag, 29.3., 9:00 Uhr | E-Junioren
Lommatzscher SV 2. - SpG Mersch./Nü../Priestew.

Samstag, 29.3., 9:00 Uhr | F-Junioren
FV Zabeltitz - Priestewitz

Samstag, 30.3., 10:30 Uhr | C-Junioren
SpG Prieste./Nü./Merschw. - JFV Elster-Röder
in Merschwitz

Samstag, 30.3., 10:30 Uhr | D-Junioren
TSV 1862 Radeburg - SpG Merschw./Nü./Priestew.

Der SV Traktor Priestewitz informiert:

Fußball der Extraklasse in Priestewitz

Am Samstag, 08. Februar 2014 fanden
in der Sporthalle die Landesmeister-
schaften von Sachsen im Hallenfußball
(Futsal) In den Altersklassen Junioren D
und A statt. Vor dichtgefüllten Rängen
wurde größtenteils toller Fußball
geboten.

Bei den D-Junioren siegten die Kicker von Erzgebirge Aue und
bei den A-Spielern ging der Sachsenmeistertitel nach Hohen-
stein-Ernstthal.

Noppes
SV Traktor Priestewitz

Jagdgenossenschaft 
Blattersleben-Porschütz

Einladung

Sehr geehrte Landbesitzer und Jagdgenossen der Ge-
markung Blattersleben und Porschütz, hiermit laden wir
Sie zur Versammlung 

am Mittwoch, den 19. März um 19.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Blattersleben

recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr
2. Kassenbericht
3. Kassenprüfungsbericht
4. Diskussion/Anfragen
5. Entlastung des Vorstandes
6. Beschlussfassung zur Verwendung 

der Pachteinnahmen
7. Ausführungen zum Gesetz der Neuregelung 

des Jagdrechtes von 2012
8. Beschlussfassung zur Satzungsänderung 

der Jagdgenossenschaft
9. Vorstellung und Vorschläge neuer Kandidaten 

für die Vorstandswahlen 2015
10. Schlusswort

Der Entwurf der Satzung liegt ab 5.3.2014 in der
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Zimmer 106 während
der Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft

Wenzel
Vorsitzender, Jagdvorsteher 


